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31.01.2013 - der Berater relativ schnell und online ei- nen einfachen Grundbuchauszug (â€žnota simpleâ€œ) besorgen. Es ist nicht ganz einfach, einen voll-. 
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RECHT & STEUERN



Das Finanzamt späht über die Grenze



Potenzielle Zeitbombe: die neue Auslandsvermögenserklärung „Modelo 720“. Von Willi Plattes und Thomas Fitzner Die Aufregung über eine neue Erklärung, die spanische Steuerbürger erstmals für 2012 einreichen müssen, beschränkt sich aktuell weitgehend auf Fachkreise. Das hat vermutlich mit der Einführung einer ganzen Reihe anderer Maßnahmen zu tun, die direkt auf den Geldbeutel abzielen, während die „declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero“ – wie ihr Name schon sagt – eine rein informative Erklärung und somit nicht mit der Ermittlung einer zahlungsfälligen Steuersumme verknüpft ist. Das ist auch der Grund, warum sich vor allem weniger informierte Residenten kaum oder gar nicht mit dem „Modelo 720“ beschäftigen. Ein schwerer Fehler: Wer dieses Formular schlampig ausfüllt oder die Verpﬂichtung zur Abgabe gar ignoriert, wie mancher Steuerberater der Insel seinen Kunden momentan empﬁehlt, könnte dafür in der Zukunft teuer bezahlen. Denn die neue Auslandsvermögenserklärung kann selbst für Nichtmillionäre fiskalischen Sprengstoff beinhalten. Schon ein erster Blick auf Art und Inhalt der abgefragten Daten offenbart die Zielrichtung: Das Finanzamt will es wissen. Nachdem Steuerhinterzieher bis Ende November 2012 die Möglichkeit hatten, nicht deklariertes Vermögen unter Zahlung eines relativ geringen Strafbetrags (zehn Prozent) nachträglich in die Legalität zu transportieren, setzen die Behörden all jene, die ihre Verpﬂichtungen bezüglich Auslandsvermögen entweder nicht kennen oder nicht kennen wollen, mit dieser Erklärung massiv unter Druck. Und zwar auf dreifache Weise. Zunächst bedeutet das „Modelo 720“ eine weit reichende Offenlegung aller Vermögenswerte, die ein Steuerbürger ab einer bestimmten Höhe im Ausland besitzt, und zwar vollkommen unabhängig von der steuertechnischen Perspektive. Zur Erklärung verpﬂichtet ist man, sobald der zusammengerechnete Wert in einer von drei Vermögenskategorien die Mindestsumme von 50.000 Euro überschreitet: Bankkonten, Anlagevermögen im breitesten Sinn sowie Immobilien. Jede Kategorie ist mit ihrem gesamten Inhalt abzubilden,



■ Die Steuerbehörde will auch über das Ferienhaus in den Alpen Bescheid wissen… FOTO: TI BERNAU



sobald die genannte Grenze überschritten ist. Dabei ist die Deﬁnition dessen, was als Auslandsvermögen gilt, sehr breit gefasst und geht weit über das bloße Besitzverhältnis hinaus. Bei Konten kann schon eine Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung, bei Immobilien ein Nießbrauchsrecht zur Erklärungspflicht führen. Als Anlagevermögen gelten nicht nur direkte und indirekte Beteiligungen an Firmen (etwa in Form von Aktien oder Einlagen in Wertpapierdepots), sondern etwa auch Lebens-ErlebensVersicherungen oder private Rentenversicherungen. Das zweite Druckmittel, das der Gesetzgeber dem Finanzamt in die Hände gelegt hat, besteht in für spanische Verhältnisse unerhörten – und in Fachkreisen als überzogen kritisierten – Strafmaßen bei Formalfehlern. So kann bereits die Einreichung im Papierformat mit einer Strafe von 1.500 Euro belegt werden, denn das „Modelo 720“ darf nur noch elektronisch eingereicht werden, und die Finanzverwaltung macht nunmehr nachhaltig Dampf, um die Umstellung



des gesamten Systems von Papier auf die für die Behörde weniger arbeitsintensiven elektronischen Formate zu beschleunigen. Aber auch Fehler beim Eintrag von Daten können selbst dann mit hohen Strafen belegt werden, wenn diese nicht mit der Verschleierung von steuerpflichtigem Vermögen verbunden sind. Schon ein inkorrekt angegebener Kontobetrag kann sich mit 5.000 Euro niederschlagen, als Mindeststrafe sind 10.000 Euro vorgesehen. Das dritte Druckmittel besteht in der Anrechnung von erklärungspflichtigen Auslandswerten, die nicht deklariert und nachträglich entdeckt wurden, in die Einkommenssteuererklärung des ältesten noch nicht verjährten Erklärungszeitraums, in dem das Gesetz gültig war. Das heißt in der Praxis: Wer etwa dem Fiskus den Besitz einer Immobilie im Ausland verschwiegen hat (in der Einkommenssteuererklärung zumindest mit einer ﬁktiven Mindestmiete erklärungspﬂichtig!) und diese auch im „Modelo 720“ nicht angibt, riskiert, dass das Finanzamt, wenn es auf diesen Besitz stoßen sollte, den



Wert desselben unter bestimmten Voraussetzungen in die Bemessungsgrundlage einer Jahres-Einkommenssteuererklärung einrechnen kann, was eine radikal höhere Steuerlast zur Folge hätte. Gerade diese Regelung ist Gegenstand einer erregten Diskussion in Fachkreisen. Denn sie bedeutet, dass der Gesetzgeber die Verjährung von Steuervergehen aushebelt und nun über die Auslandsvermögenserklärung Tatbestände bestrafen kann, die weit in der Vergangenheit liegen. Schon werden Zweifel laut, ob das überhaupt verfassungskonform sein kann – immerhin gilt in Spanien sogar für Mord Verjährung, lediglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verjähren nicht. Damit wird ein Steuersünder, der möglicherweise aus Unwissenheit gehandelt hat, rechtlich wohl allzu hart angefasst. Das sind nicht die einzigen Probleme, die das „Modelo 720“ aufwirft. So sind bislang keine detaillierten Anweisungen bekannt, wie bestimmte Werte zu ermitteln sind. Bei Immobilien beispielsweise wird



klar und deutlich der Erwerbswert abgefragt. Aber in welcher Weise spielt ein Kredit in diesen Wert hinein, der zum Zweck des Erwerbs aufgenommen wurde? Und wie verhält es sich mit Bankkonten mit mehr als einem Zeichnungsberechtigten? Ob in diesem Zusammenhang als beruhigend gelten kann, dass die Auslandsvermögenserklärung auch für die spanischen Finanzbehörden vollkommenes Neuland ist, bleibe dahingestellt. Von unserer Seite ergeht der Ratschlag, die Erstellung der Erklärung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und in jedem Fall rechtzeitig mit der Ermittlung und Abfrage der nötigen Werte zu beginnen – und sei es nur, um festzustellen, ob man überhaupt zur Abgabe verpﬂichtet ist oder nicht. Ende der Abgabefrist ist (nur in diesem Jahr!) der 30. April. Die Autoren Dipl-Kfm. Asesor Fiscal Willi Plattes & Thomas Fitzner arbeiten in der internationalen Steuerberatungskanzlei European Accounting in Palma. Kontakt: [email protected]
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Grundbuch und Kataster im spanischen Recht Eine Erörterung zu den großen Unterschieden gegenüber dem deutschen Recht. Von Dr. Armin Reichmann 1. Das Grundbuch: In Deutschland: Das deutsche Grundbuch wird bei den Amtsgerichten geführt. Es ist in drei Abteilungen gegliedert für die Eintragung des Eigentümers, Beschränkungen und schließlich Belastungen. Alle eingereichten Urkunden, die zu Eintragungen führen, werden in den Grundbuchakten aufbewahrt. Durch die Abstimmung mit dem Kataster sind alle Immobilien klar nach Lage und Größe zuzuordnen. In Spanien: Der Inhalt des Grundbuchs genießt in Deutschland wie in Spanien öffentlichen Glauben und kann, anders als Privatverträge, auch jedem Dritten entgegengehalten werden. Es ist öffentlich, sodass es jedermann praktisch ohne Einschränkung offensteht. Mit der Angabe eines Namens kann jeder Berater relativ schnell und online einen einfachen Grundbuchauszug („nota simple“) besorgen. Es ist nicht ganz einfach, einen vollständigen spanischen Grundbuchauszug (certificación) richtig zu lesen. Eintragungen werden nicht, wie im deutschen Recht, nach Abteilungen gegliedert, sondern es werden fortlaufend alle Rechtsvorgänge ohne Unterscheidung durchnummeriert. Daneben sind Randvermerke („notas marginales“) zu beachten. Schließlich wird bei der Eintragung eines Rechtsvorgangs beinahe der gesamte Urkundentext wörtlich wiedergegeben, was deshalb erforderlich ist, weil im Grundbuch keine Urkunden verwahrt werden, sodass es oftmals nicht ganz einfach ist, aus einem mehrseitigen Grundbuchauszug die relevanten Angaben herauszufiltern. Immerhin: Wenn Sie die Worte: „sin cargas“ oder „no tiene cargas“ lesen, wissen Sie dass das Grundstück lastenfrei ist.



Zweifel bleiben: Lage? Größe? Grenzen? Pläne werden im Grundbuch nicht geführt. Angaben zu Lage, Größe und Grenzen eines Grundstücks erfolgen nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten wie „Weg“, „Straße“ oder durch Angabe des Namens des Grundstücksnachbarn, sind also (ungeachtet des „öffentlichen Glaubens“ des Grundbuchs) keineswegs leicht und zweifelsfrei feststellbar. Vor einem geplanten Erwerb insbesondere außerhalb einer geschlossenen Bebauung oder bei nicht erschlossenen Grundstücken empﬁehlt es sich daher, eine ofﬁzielle Vermessung („estudio topográﬁco“) in Auftrag zu geben und diese als Anlage dem Vertrag beizufügen. Haben Sie Zweifel an der Größe eines unbebauten Grundstücks, vereinbaren Sie lieber einen Preis pro Quadratmeter, damit Sie bei Feststellung einer Mindergröße ggf. Rückforderungen stellen können.



werden können. Dies erfolgt in der Weise, dass der Eigentümer vor einem Notar in einseitiger Form eine Neubauerklärung („declaración de obra nueva“) protokolliert, in der die (legal!) errichteten Aufbauten im Einzelnen beschrieben und die Räume nach Fläche und Zuordnung definiert werden. Diese Urkunde wird dann im Grundbuch eingetragen.



2. Das Kataster: In Deutschland: Kataster und Grundbuchamt sind in Deutschland eng miteinander verzahnt, erfüllen aber völlig unterschiedliche Funktionen. Der wesentliche Unterschied beider Institutionen liegt vor allen darin, dass das Kataster die tatsächlichen Verhältnisse (Lagebezeichnung, Grenzen und Größe sowie Nutzungsart) und das Grundbuch die rechtlichen Verhältnisse (Eigentum und sonstige Grundstücksrechte) nachweist. Dabei müssen das Kataster und das Grundbuch aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§ 5 HVG, § 6 KatasterGes) hinsichtlich der Bezeichnung der Grundstücke, der Angabe ihrer Flächengröße sowie ihrer Eigentümer und sonstigen Berechtigten ständig in Übereinstimmung gehalten werden. Dies geschieht von Amts wegen, wobei die Übereinstimmung zwischen beiden Behörden durch gegenseitige Veränderungsmitteilungen und deren kontinuierliche Bearbeitung sichergestellt wird.



„Catastro“ in Spanien Die rein sprachliche Übereinstimmung der Begriffe „Kataster“ und „catastro“ in der deutschen bzw. spanischen Sprache bedeutet in keiner Weise, dass die Begriffe auch inhaltlich und funktional deckungsgleich sind; davon kann in Spanien keine Rede sein. Bedauerlicherweise gibt es in Spanien nach wie vor kein funktionierendes Katasterwesen. Zwar gibt es ein „catastro“, das bei der Gemeinde angesiedelt ist; und dort gibt es sogar Pläne, diese Behörde hat aber, anders als in Deutschland, ausschließlich ﬁskalische Bedeutung zur Berechnung der jährlichen Grundsteuer IBI. Das „catastro“ ist also kein staatliches Vermessungsamt. Es gibt keinerlei Abstimmung mit dem Grundbuchamt. Es entspricht daher absoluter Normalität in Spanien, dass im Kataster eine andere Grundstücksgröße angegeben ist als im Grundbuch und dass dort andere oder mehr Aufbauten angegeben sind. Da die Gemeinde möglichst viel Steuern kassieren will, trägt sie gerne auch ohne Genehmigung errichtete Aufbauten (klassischer Fall: Swimmingpool) im Kataster ein; was entsprechend in keiner Weise als stillschweigende Legalisierung betrachtet werden darf. Ein Rechtsanspruch lässt sich also daraus nicht herleiten.



Eintragung von Aufbauten Anders als das deutsche Grundbuch lässt das spanische „Registro de la Propiedad“ zu, dass durch Erklärung des Eigentümers auch Aufbauten eingetragen



Der Autor ist Rechtsanwalt und Abogado mit Kanzleien in Palma und Frankfurt am Main. Tel.: 971-91 50 40, www.dr-reichmann.com E-Mail: [email protected]



■ Experte für deutsch-spanische Rechtsangelegenheiten: Dr. Armin Reichmann. FOTO: PRIVAT
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Bufete Buades: Engagement und Internationalität unter einem soliden Dach Mit ihrem „International Desk“ ist die Traditionskanzlei eine ideale Anlaufstelle für ausländische Investoren Bufete Buades ist eine der größten und bekanntesten Anwaltskanzleien auf den Balearen. Dies sowohl in Bezug auf die Zahl der hier tätigen Anwälte als auch auf das Auftragsvolumen. Zu den Mandanten zählen namhafte Unternehmen und Privatpersonen der Insel. Eine Kanzlei mit Tradition, die bereits 1979 gegründet wurde. Ihr Sitz befindet sich im Herzen von Palma, auf der Avenida Jaume III. „Jeder, der eine Rechtsberatung wünscht, ist bei uns willkommen“, sagt Daniel Olabarria Vaquero, Anwalt des Bereichs „International Desk“: „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden allumfassende Beratung und anwaltlichen Beistand zu bieten, wo immer dies im Alltag erforderlich sein kann. Die Größe unserer Kanzlei erlaubt es uns, nahezu jedes Rechtsgebiet abzudecken und so unsere Mandanten fachübergreifend zu beraten.“ „Wir gründen Gesellschaften, gestalten Verträge, unterstützen bei Immobiliengeschäften, rechtlich wie auch steuerrechtlich, sind Ansprechpartner in Arbeits-, Miet- und Familienrechtsfragen und klagen – wenn nötig – auch offene Forderungen ein.“ Unabhängig ob Immobilienrecht, Baurecht, Erbrecht oder auch Strafrecht, Bufete Buades bietet seinen Mandanten einen Service von A bis Z. Auch Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Spezialisten aus anderen Bereichen der Rechtsberatung arbeiten eng mit der Kanzlei zusammen. Um den Anforderungen und Bedürfnissen internationaler Mandanten noch besser gerecht zu werden, wurde vor einigen Jahren der Bereich „International Desk“ gegründet. Er richtet sich ausschließlich an die internationale Klientel. „Wir beraten ausländische Investoren, unabhängig davon, ob es sich um Privatleute oder Unternehmen handelt, in allen Fragen rund um die gewünschte Anlage“, beschreibt Gabriel Buades Castella die Aufgabenstellung. „Wir unterstützen beispielsweise Personen, die ein Unternehmen gründen wollen oder eine Geschäftsidee haben und nicht wissen, was in Spanien geht bzw. wie sich diese realisieren lässt“, so der Anwalt weiter. Das Team vom „International Desk“ baut somit oftmals eine interkulturelle Brücke, die ausländische Investoren dankend annehmen. Voraussetzung hierfür ist eine genaue Kenntnis der deutschen Rechtslage, um so den Vergleich zum spanischen Rechtssystem herzuleiten und den Mandanten zielgerichtet zu beraten.



■ Das Team vom „International Desk“: Francisca Buchner (Mi.), Gabriel Buades Castella (re.) und Daniel Olabarria Vaquero. FOTO: NELE BENDGENS
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■ Details der auf drei Etagen geschmackvoll eingerichteten Kanzleiräumlichkeiten. FOTOS: NELE BENDGENS



Das Team verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung. Es besteht aus: ● Daniel Olabarria Vaquero – Jurist mit Studienabschluss der Universität von Granada, Semester an der Erasmus University in Rotterdam, Magister Legum (LL.M.) in deutschem Recht, Hamburg. Sein Spezialgebiet:



Immobilienrecht, Baurecht sowie Verwaltungsrecht. ● Gabriel Buades Castella – Magister Legum (LL.M.) in deutschem Recht, Humboldt-Universität Berlin. Gabriel hat hierzu kürzlich das Buch „Praktische Analyse der Steuerpﬂichten in Deutschland Ansässiger aus direktem und indirektem Erwerb, Besitz und Ver-



äußerung spanischer Immobilien“ veröffentlicht. Der Band ist im Peter Lang Verlag erschienen und eine Publikation der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung. Seine Fachbereiche sind Handelsrecht, Steuerrecht und Auslandsinvestitionen. ● Unterstützt werden die beiden Anwälte von ihrer persönlichen



Assistentin Francisca Buchner, die ihrerseits mit umfangreicher internationaler Erfahrung und Bildung aufwarten kann. Das Dreigespann spricht ﬂießend Deutsch, Englisch und natürlich auch Spanisch sowie Katalanisch – Verständigungsprobleme kommen da keine auf. Claudia Dubois, mediabureau



INFO Bufete Buades Asesores Legales S.L. Av. Jaume III, nº 4. 07012 Palma de Mallorca. Tel.: +(34) 971-22 81 41 [email protected] www.bufetebuades.com
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Dr. Sabine Hellwege Rechtsanwältin ● Abogada Palma de Mallorca - Ibiza - Madrid - Osnabrück Viele Bundesbürger haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ihren Traum erfüllt und eine Immobilie in Spanien erworben. Das Interesse am Immobilienerwerb in Spanien ist trotz Krise und, sicherlich nicht überall im gleichen Maße, nach wie vor gegeben. Die rechtlichen Fragen, die sich rund um den Immobilienbesitz ergeben sind gerade im Hinblick auf viele Änderungen im steuerrechtlichen Bereich sehr aktuell. A.-) Nachlassabwicklung und Nachlassgestaltung Verstirbt ein Deutscher mit Immobilienbesitz in Spanien, richtet sich die Erbfolge nach deutschem Recht. D.h. die Frage, wer Erbe wird und in welchem Umfange, ist nach den erbrechtlichen Bestimmungen des deutschen Rechtes zu beantworten. Sofern kein Testament errichtet worden ist, gilt die gesetzliche Erbfolge. Für die Berichtigung des Grundbuches ist die notarielle Erbschaftsannahmeerklärung erforderlich (sog. aceptación de herencia). Hierfür müssen die Erben eine internationale oder eine nationale beglaubigte und mit Apostille versehene Sterbeurkunde vorlegen. Des Weiteren ist entweder ein Testament oder der Erbschein vorzulegen. Sofern es sich um ein deutsches Testament handelt, muss dieses zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll mit einer Apostille versehen und übersetzt werden. Dasselbe gilt für den Erbschein. Ferner ist eine Bescheinigung des Zentralen Nachlassregisters beizubringen, die Auskunft darüber gibt, ob der Erblasser ein Testament errichtet hat. Diese Bescheinigung ist auch dann anzufordern, wenn sich die Erben sicher sind, dass der Erblasser kein Testament errichtet hat. Oft wird die Frage gestellt, ob es zwingend erforderlich ist, dass ein Testament in Spanien gemacht wird. Die Frage ist mit nein zu beantworten: es kann, muss aber kein Testament in Spanien errichtet werden. Liegt ein deutsches Testament vor, so ist dieses auch in Spanien gültig und bindend. Allerdings kann ein spanisches Testament durchaus sinnvoll sein wie z.B. wenn das Vermögen im Wesentlichen in Spanien liegt. In der notariellen Erbschaftsannahmeerklärung sind auch alle weiteren geerbten Nachlassgegenstände und die Konten des Erblassers anzugeben. Hierfür muss eine Bankbescheinigung vorgelegt werden, aus der sich der Saldo zum Zeitpunkt des Erbfalles ergibt. Eine wichtige Angabe in der Urkunde ist der Wert des geerbten Nachlasses und hierbei im Wesentlichen der Wert der Immobilie zum Zeitpunkt des Erbfalles. Die in der Urkunde angegebenen Werte bilden die Grundlage für die Ermittlung der zu entrichtenden Erbschaftsteuer. Sofern die Immobilie nicht erst vor kurzem gekauft worden ist, kommt dem Katasterwert, der auf dem Grundsteuerbeleg erscheint eine große Bedeutung zu. Anhand dieses Katasterwertes lässt sich ein für das Finanzamt akzeptierter Mindestwert ermitteln. Vor Eintragung der Erbschaftsannahmeerklärung im Grundbuch ist die Erbschaftsteuer zu ermitteln und beim Finanzamt abzuführen. Bekanntlich ist die Erbschaftsteuer in Spanien relativ hoch. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass der Freibetrag von rd. 16.000,00 Euro im Vergleich zu den deutschen Freibeträgen relativ gering ist. Gerade im Falle von Immobilienbesitzern und Erben, die keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Spanien haben, greifen auch die von den jeweiligen Autonomen Gemeinschaften eingeführten höheren Freibeträge nicht. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass mangels Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland in Sachen Erbschaftsteuer, beide Länder eine Anrechnungsmöglichkeit der im jeweils anderem Land entrichteten Erbschaftsteuer vorsehen. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass neben der Erbschaftsteuer auch die sog. Wertzuwachssteuer der Gemeinde, in der die Immobilie gelegen ist (plusvalía) entrichtet werden muss. Da die Immobilienbesitzer ihren Erben, insbesondere ihren Nachkommen die hohe spanische Erbschaftsteuer nicht zumuten wollen, wird entweder zum Zeitpunkt des Erwerbes der Immobilie oder auch danach, über diverse Gestaltungsvarianten mit dem Ziel nachgedacht, die spanische Erbschaftsteuer zu vermeiden oder zu reduzieren. Welche Gestaltungsvariante in Betracht kommt, lässt sich pauschal nicht beantworten, sondern wird von verschiedene Faktoren wie Wert der Immobilie, Alter der Kinder und der sonstigen familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen des Immobilienbesitzers und der potenziellen Erben abhängen. So kann in einem Falle der Erwerb



durch die Kinder sinnvoll sein und in einem anderen, das Einbringen ein reduzierter Umsatzsteuersatz von 4%. Ab dem 1. Januar 2013 erhöht sich der Umsatzsteuersatz auf 10%. der Immobilie in eine deutsche Gesellschaft. Das Einbringen der Immobilie in einer spanischen Gesellschaft vermei- Derjenige, der den Erwerb einer spanischen Immobilie, die als städdet, entgegen der Ansicht vieler, nicht die spanische Erbschaftsteuer. tische Immobilie ( inmueble urbano) einzustufen ist, beabsichtigt, sollte diese bis Ende des Jahres tun. B.- Besonderheiten beim Erwerb oder Veräußerung einer spanisErwirbt der Interessent bis Ende des Jahres eine Immobilie und chen Immobilie: I.- Auswirkungen des neuen Doppelbesteuerungsabkommens veräußert er sie später, sind reduzierte Steuersätze auf die für den Veräußerungsgewinn zu entrichtende Einkommensteuer anzuwenDeutschland/Spanien den. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 tritt das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland/Spanien ( im Folgenden neues DBA) in Kraft Hierbei muss zwischen dem nicht residenten und residenten Käufer und löst das bislang geltende Doppelbesteuerungsabkommen (im und zukünftigen Verkäufer unterschieden werden: Folgenden altes DBA) ab. Veräußert der nicht residente Käufer bis zum 31.12.2013 seine Immobilie, wird ein um die Hälfte reduzierter Einkommensteuersatz 1.- Die Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn Nach den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Regelungen muss von 21% auf 10,5% zugrundegelegt. Veräußert er ab dem 1. Januar der nichtresidente Verkäufer einen infolge der Veräußerung erziel- 2014, reduziert sich dieser Steuersatz auf 9,5%. Veräußert der resiten Veräußerungsgewinn ausschließlich in Spanien versteuern. Für dente Käufer bis zum 31.12.2013 reduziert sich der Einkommensden Veräußerungsgewinn fällt die spanische Einkommensteuer an. teuersatz von derzeit 27% auf 13,5%. Veräußert er ab dem 1. Januar 2014 reduziert sich der Steuersatz auf 10.5%. Der Steuersatz beträgt derzeit 21%. Die Vergünstigungen greifen indes nicht, wenn der Kauf vor dem 12. Mai 2012 erfolgte oder wenn der Kauf oder die Veräußerung an Personen erfolgt, zu denen eine bestimmte Nähe besteht, wie z.B. Ehegatte und Kinder. Die Vergünstigungen finden auch dann keine Anwendung, wenn bei dem Erwerb oder der Veräußerung der Immobilie eine Gesellschaft beteiligt ist und zwischen den Parteien eine besondere Nähe besteht ( z-B. die S.L. deren Gesellschafter die Eltern sind, veräußert die Immobilie an ihre Kinder) sog. entidaDas am 1. Januar 2013 in Kraft tretende DBA hat auch Auswirkung des vinculadas. auf die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen eines Nichtresidenten, wenn diese Gesellschaft überwiegend (50%) aus Immobilien Verkauft eine spanische Gesellschaft (üblicherweise in der Form besteht, die in Spanien liegen. Bis zum 31. Dezember 2012 ist der einer S.L.) eine städtische Immobilie, zahlt die Gesellschaft im Falle, Veräußerungsgewinn, der durch den Verkauf solcher Anteile erzielt dass ein Gewinn erzielt worden ist, eine Körperschaftsteuer zu einem Steuersatz von 30%. Hat die Gesellschaft die Immobilie zwiswird, lediglich in Deutschland zu versteuern. chen dem 12. Mai und 31. Dezember 2012 gekauft, reduziert sich Werden die Anteile im nächsten Jahr verkauft, so steht auch Spa- der Steuersatz im Falle der Veräußerung ebenfalls um die Hälfte nien ein Besteuerungsrecht zu, wobei die in Spanien entrichtete und beträgt somit 15% sofern zwischen der Gesellschaft direkt oder Steuer auf die in Deutschland anfallende Steuer angerechnet wer- indirekt keine besondere Nähe zu dem Erwerber besteht. den kann. Der Käufer hat bei Erwerb einer Immobilie die sog. Grunderwerbsteuer zu entrichten. Seit April d.J. sind die Steuersätze auf den 2.- Die Vermögensteuer in Spanien: Nach dem alten DBA unterliegen die Anteile des Nichtresidenten an Balearischen Inseln gestaffelt. Für den Erwerb einer Immobilie bis einer spanischen Gesellschaft der Besteuerung in Deutschland. zu 300.000,00 Euro beträgt der Steuersatz, wie bislang, 7%, zwischen 300.000,00 Euro und 500.000,00 Euro beträgt er 8%, zwisSpanien steht nach dieser Regelung kein Besteuerungsrecht zu. chen 500.000,00 Euro bis 700.000,00 Euro beläuft sich der SteuerDies ändert sich ab dem 1. Januar 2013. Der nichtresidente satz auf 9% und ab 700.000,00 Euro beträgt er 10%. Gesellschafter unterliegt der spanischen Vermögensbesteuerung, wenn das Aktivvermögen zu mindestens 50 % unmittelbar oder mit- 4.- Vermögenserklärung für Residente Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass basierend auf der telbar aus spanischen Immobilien besteht. Amtshilferichtlinie 2011 die Bestimmungen des spanischen AllgeDies jetzt voraus, dass auch tatsächlich eine Rechtsgrundlage für meinen Steuergesetzes den Bestimmungen der EU angepasst wordiese Besteuerung in Spanien gegeben ist. Die Erhebung der den sind. Dies bedeutet, dass ab dem 1. Januar 2013 die in SpaVermögensteuer wurde im Jahre 2008 aufgehoben. Sie wurde indes nien residenten natürlichen und juristischen Personen Auskunft über für die Jahre 2011 und 2012 vorrübergehend wieder eingeführt, ihr gesamtes Vermögen erteilen müssen. Dies gilt bereits für das im wobei die Autonomen Gemeinschaften Vergünstigungen vorgese- Jahre 2012 vorhandene Vermögen. Die Erklärung ist bis Ende März hen haben, so dass im Ergebnis praktisch keine Steuer anfallen 2013 abzugeben. konnte. 5. Ergebnis Im Oktober d.J. wurde der seitens der spanischen Regierung verabschiedete der Entwurf des Haushaltsgesetzes für 2013 veröf- Im Ergebnis lässt sich zum Einen feststellen, dass Vergünstigungen fentlicht, der die Fortführung der Erhebung der Vermögensteuer im für Immobilientransaktionen vorgesehen sind, die den ImmobilienJahre 2013 vorsieht. Die Steuersätze sollen zwischen 0,2% und markt beleben sollen. 2,5% liegen. Den Autonomen Gemeinschaften bleibt es vorbehalZum Anderen zwingt das neue DBA, die Immobilienbesitzer ihre bisten, Vergünstigungen zu regeln. her gewählte Vermögensgestaltung zu überdenken, damit festgesOb die spanische Vermögensteuer auch dann anfällt, wenn eine tellt werden kann, ob die mit der gewählten Gestaltungsvariante deutsche Gesellschaft zwischengeschaltet ist, ist fraglich. Hierfür verfolgten Ziele auch nach Inkrafttreten des neuen DBA noch zu spricht, dass die Regelung des neuen DBA von einer unmittelbaren erreichen sind und/oder sich das gesamte Konzept wirtschaftlich oder mittelbaren Beteiligung an spanischem Immobilienvermögen nicht sinnvoll ist. vorsieht. Die spanische Erbschaftsteuer ist unverändert hoch. Wichtig ist in Unabhängig davon, muss der nichtresidente Immobilienbesitzer auf- diesem Zusammenhang jedoch zu wissen, dass das neue DBA die grund der Verlängerung der Erhebung der Vermögensteuer, seine Verbesserung der Kooperation und des Informationsaustausches in Vermögensteuererklärung für den Zeitraum 2013 abgeben. Die steuerlichen Bereich bezweckst. So haben sich beide Staaten verpVermögensteuererklärung muss bis zum 30. Juni 2013 abgegeben flichtet, sich bei der Zustellung und Erhebung der jeweils eigenen werden. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die seitens der Steuern behilflich zu sein. Diese Regelung des neuen DBA ist weit Autonomen Gemeinschaften bestehenden Vergünstigungen beibe- auszulegen, d.h. diese gegenseitige Hilfe bezieht sich auf alle halten werden, so dass nicht in jedem Falle eine Vermögensteuer Steuerarten wie z.B. auch die Erbschaft-und Schenkungsteuer und somit nicht nur diejenigen, die dem Anwendungsbereich des neuen tatsächlich gezahlt werden muss. DBA unterliegen. 3.- Sonstige Neuregelungen im Zusammenhang mit Immobilienübertragungen: Bis Ende des Jahres gilt, wenn eine neue Immobilie verkauft wird, Für die Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2012 sieht das neue DBA die Möglichkeit vor, dass die Veräußerungsgewinne des Nichtresidenten auch in Deutschland zu versteuern sind, wobei eine Anrechnung der in Spanien entrichtete Einkommensteuer in Betracht kommt. Festgehalten werden kann schon jetzt, dass die Veräußerung der spanischen Immobilie ab Januar 2013 für den Verkäufer teurer wird.



C/. Victoria Peña 2, 2ºA • Palma de Mallorca • Tel. +34 971 905 412 • Mobil: +49 171 8 385 328 Niedersachsenstraße 11 • D 49074 Osnabrück • Tel.: +49 541 20 22 555 • Fax: +49 541 20 22 559 Mobil: +49 171 83 85 328 E-mail: [email protected]• Internet: www.hellwege.de
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■ Rechtsanwältin Carina Seidel (li.) und Rechtsanwalt Christian Gerboth, das Team von ELP. FOTO: PACO BRAVO



Wir sichern Ihre Interessen Rechtsanwalt Christian Gerboth und Rechtsanwältin Carina Seidel von Gerboth & Partner, European Lawyers – Ihre kompetenten Partner in allen Rechts- und Steuerangelegenheiten Die Kanzlei Gerboth & Partner, European Lawyers, kurz ELP, wurde von erfahrenen deutschspanischen Rechtsanwälten in Palma gegründet. Ihre Schwerpunkte liegen dabei im Immobilien-, Gesellschafts- und Erbrecht, wobei internationale Bezüge im Vordergrund stehen. Rechtsanwalt Gerboth ist seit mehr als zehn Jahren auf den Balearen als spanischer Anwalt zugelassen und seither als Rechtsanwalt auf Mallorca tätig. Darüber hinaus besitzt er die Abschlüsse des Masters der European Studies der Universität von Barcelona und der Licence en Droit der Universität Montpellier. Er ist Autor zahlreicher Artikel über spanisches Recht und hat an einem Handbuch und Kommentar für spanisches Erbrecht mitgewirkt. Zusammen mit Kooperationspartnern und Fachanwälten aller Rechtsgebiete erarbeiten die Anwälte von Gerboth & Partner unter anderem komplexe erbschaftsrechtliche Erbmodelle für die nichtresidenten Mandanten, um die hohen Erbschaftssteuern zu senken. Das meist internationale Klientel wird in spanischer, deutscher, englischer oder französischer Sprache beraten. Auch beim Immobilienerwerb oder -verkauf werden Sie rundum beraten und betreut, wobei neben dem Vorteil der Rechtssicherheit und verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten das Anwaltshonorar sich oft schon durch andere Kosten und Steuer einsparungen mehr



INFO Gerboth & Partner European Lawyers Rechtsanwälte & Abogados



Avda. de Jaime III 3, 4°2ª 07012 Palma de Mallorca Tel. +34 971 72 24 94 Fax. +34 971 72 33 47 [email protected] www.mallorca-anwalt.com



· · ·



■ Die Kanzlei befindet sich im Herzen Palmas – an der Jaime III, Ecke Borne über dem Loewe-Geschäft. F: PRIVAT



als amortisiert. „Weiterhin sind wir spezialisiert bei GmbH (SL)Gründungen und Betreuung von spanischen GmbHs, sowie im Bau- und Prozessrecht, wobei wir auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen können,“ so Rechtsanwalt Gerboth. „Meine Kollegin Rechtsanwältin Carina Seidel ist ebenfalls seit einigen Jahren als deutsche und spanische Rechtsanwältin tätig und stets um schnelle sowie klare Abwicklung aller



Rechtsangelegenheiten der Mandanten bemüht. Sie ist ebenfalls spezialisiert im Immobilien-, Erbund Gesellschaftsrecht sowie in der Legalisierung der touristischen Vermietung, dies in fließendem Spanisch, Deutsch und Englisch.“ Die Kanzlei liegt im Herzen Palmas, direkt an der Jaume III neben dem Paseo del Borne mit Blick auf die Kathedrale la Seu. Das Sekretariat ist ebenfalls mutter sprachlich deutsch



besetzt. „Ziel unserer Kanzlei ist ein optimaler Beistand durch hochwertige Dienstleistungen, dies mit dem Bestreben, die Probleme unserer Mandanten durch eine rasche, zuverlässige und persönliche Unterstützung auf positive Weise zu lösen“, sagt Rechtsanwalt Christian Gerboth. „Um die ganzheitliche Beratung unserer Mandanten auch in Spezialgebieten zu gewährleisten, stehen wir in Kooperation mit mehreren kompetenten Partnern.“



Immobilien-, Bau- und Erbrecht Gesellschafts- und Steuerrecht SL Gründung in 48 h



In Kooperation mit Kanzleien in Hamburg, Berlin, München und mit der KANZLEI FÜR FAMILIENRECHT Dahmen-Lösche und Ehm



[email protected] www.praxis-fuer-familienrecht.de Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf Tel.: 0049 211 6 001 009



mobil: 0034 682 228 636
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Dr. Manuel Stiff: Vermittler zwischen den (Rechts-) Kulturen Der Experte für Grundstücks- und Erbschaftsrecht ist Gründer des deutsch-spanischen Anwaltsbüros „Bufete Hispano-Alemán“. Unter anderem berät er zu den jüngsten steuerlichen Änderungen Als einer der wenigen Rechtsanwälte mit Doppelzulassung in Deutschland und Spanien und Examen aus beiden Ländern ist Dr. Manuel Stiff mehr als eine Schnittstelle zwischen zwei Rechtssystemen. Vielmehr versteht sich der Rechtsanwalt für Immobilienrecht, Wirtschaftsrecht, Erbrecht sowie Scheidungs- und Gesellschaftsrecht auch als ein Vermittler zwischen den Kulturen. Denn Dr. Stiff pendelt wöchentlich zwischen Palma und Münster und besitzt zudem einen Lehrauftrag an der Universität Münster. Spezialisiert hat sich der Jurist in fünfter Generation auf deutsch-spanisches Grundstücks- und Erbschaftsrecht. Eines seiner Spezialgebiete ist der rechtssichere Immobilienerwerb, verbunden mit der steuerlichen Beratung hinsichtlich präventiver Erbschaftssteuer. Was dies bedeutet und warum das für Immobilienbesitzer so interessant sein kann, erklärt uns der Jurist. „Ein Eigenheimbesitzer, der im Alter und über seinen Tod hinaus sein Heim seinen Kindern vererben möchte, sollte dies schon zu Lebzeiten in Angriff nehmen und über diese Transaktion im Rahmen einer deutschen GmbH nachdenken. Denn damit fallen nie wieder Erbschaftsteuern an“, so Dr. Manuel Stiff. Insbesondere nach der Erhöhung der Kauf- & Grunderwerbssteuer in Spanien in 2012 kann es im Erbfall besonders attraktiv sein, über eine deutsche Gesellschaft gekauft zu haben und nur für die in Deutschland verbliebenen Gesellschaftsanteile Erbschaftsteuer zu zahlen. Denn in Deutschland gelten – anders als in Spanien – ansprechende gesetzliche Freibeträge. So liegt der steuerliche Freibetrag im Rahmen einer Erbschaft pro Elternteil und Kind bei 400.000 Euro sowie weiteren 400.000 Euro bei Schenkung alle 10 Jahre. Dies ergibt bei einer Familie mit zwei Kindern eine Steuerersparnis von 1,6 Millionen Euro. Das spanische Gesetz kennt keine Freibeträge bei Schenkung und sieht einmalig 16.000 Euro steuerfrei im Rahmen einer Erbschaft vor. Diese Zahlen machen deutlich, wie vorteilhaft die Gründung einer deutschen GmbH sein kann. Die hierfür notwendige Einlage von 25.000 Euro steht in keinem Verhältnis zur ■ Dr. Manuel Stiff. FOTO: NELE BENDGENS



Steuer ersparnis. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlage wird die spanische Immobilie eingebracht. Ziel dieser Aktionen ist es, die hohen Erbschaftssteuern für Nichtresidenten zu umgehen und in Deutschland steuerfreies Vermögen zu vererben. Die gesetzlichen Regelungen für Residenten sind deutlich günstiger – allerdings kann dieser Status auch steuerliche Nachteile haben. Als Resident zählt jeder, der mehr als 183 Tage im Jahr hier lebt. Viele unterschätzen die Konsequenzen der „Residencia“, und melden sich an, nur um von günstigen Flügen zu proﬁtieren. Die spanische Schenkungs- und Erbschaftssteuer von Residenten gegenüber NichtResidenten ist sehr ungerecht, und der spanische Staat ist diesbezüglich bereits von der EU verklagt worden. Dies könnte bedeuten, dass sich hier in Kürze Änderungen ergeben, wobei Fachleute davon ausgehen, dass die extremen Steuern für Nichtresidenten fallen. Überlegt man sich nun, seine Immobilie zu verkaufen, fällt die sogenannte Spekulationssteuer von mindestens 21 Prozent an, die innerhalb von vier Monaten zu deklarieren ist. In der Vergangenheit sind die Verkäufer vielfach in ihre Heimatländer zurückgegangen, ohne diese Steuer zu entrichten. Der spanische Staat ist nun dabei, diese sogenannte Steuer vollzugslücke mehr und mehr zu schließen. Demnächst sollen auch im Ausland säumige Steuersünder verfolgt und zur Rechenschaft gezogen werden. Im Rahmen des seit 1.1.2013 geltenden Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und Spanien haben sich beide Länder verpﬂichtet, umfassend Auskunft zu erteilen. Die Androhung drakonischer Strafen und die zunehmenden Kontrollen erhöhen den Druck auf die Steuerzahler. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen aus Furcht vor Strafe freiwillig mehr angeben, und Regierungen automatisch mehr Steuern einnehmen. Neuerdings müssen spanische Residenten auch ihr Vermögen im Ausland offen legen. Dazu zählen unter anderem Lebensversicherungen, Kapitalerträge aus Aktien, Barvermögen und Immobilien im Wert von mehr als 50.000 Euro. Experten gehen davon aus, dass diese Gesetze nicht gegen ausländische Residenten gerichtet sind, sondern das damit vielmehr das über Jahre ins Ausland geschaffte Vermögen der Spanier aufgespürt werden soll, um so Rückschlüsse auf mögliches Schwarzgeld bzw. Steuerhinterziehung zu ziehen. „Europa rückt näher zusammen und die internationalen Steuerschlupflöcher werden kleiner“, sagt uns Dr. Stiff abschießend. Claudia Dubois, mediabureau



INFO Bufete Hispano-Alemán Dr. Manuel Stiff Calle Cataluña, 5-A, 3° E - 07011 Palma de Mallorca Tel.: +34 971-22 87 70 E-Mail: [email protected] www.stiff.es
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RECHT & STEUERN Viele Ausländer auf Mallorca sind in letzter Zeit zutiefst verunsichert angesichts der sich überschlagenden Ereignisse und den nicht aufhören wollenden Änderungen in der spanischen Steuergesetzgebung, die sowohl Residenten als auch Nicht-Residenten gleichermaßen betreffen. Viele von ihnen fühlen sich betrogen, betrogen um Ihren Traum vom unbekümmerten Leben unter der Sonne Mallorcas. Konnte man bisher mit Fug und Recht behaupten, dass Spanien sowohl Residenten als auch Nicht-Residenten die größtmögliche Rechtssicherheit bot, so haben viele heute den Eindruck, dass sie in eine Steuerfalle getappt sind. Und tatsächlich hat sich seit 2012 einiges geändert: In Spanien liegt der Höchstsatz der Einkommensteuer bei 56 Prozent und ist damit einer der höchsten der Welt, die Vermögenssteuer (max. 2,5 Prozent) ist wieder eingeführt worden, Residenten sind verpﬂichtet, eine informative Erklärung über ihre im Ausland vorhandenen Vermögenswerte abzugeben, die Erbschaftssteuer für Nicht-Residenten ist astronomisch hoch, etc. Dem nicht genug, ist am 1. Januar 2013 außerdem zum einen das neue Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland in Kraft getreten, zum anderen die neue Richtlinie der EU 2011/16/UE über die Amtshilfe innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten in Bezug auf die Erhebung von Steuern. Alle diese Änderungen haben dazu geführt, dass viele Residenten wie Nicht-Residenten in einem Anflug von Panik in den letzten Wochen und Monaten übereilte Entscheidungen getroffen haben, ohne vorher in ausreichendem Maße Für und Wider abgewogen und die Konsequenzen in Spanien und in ihren Herkunftsländern bedacht zu haben. In dieser Woche beginnt die Frist zur Erstellung der Informativen Erklärung zu Vermögen im Ausland Zwischen dem 1. Februar und dem 30. April 2013 müssen all



Sind Sie auch in die Steuerfalle getappt? Jetzt erst mal Ruhe bewahren! Der nächsten Schritt will gut bedacht sein. Von Alejandro del Campo ■ Einkünfte, Erbschaften, Gewinne, Immobilien... Der spanische Staat will alles von Ihnen wissen. FOTO: DPA



diejenigen Personen, die ihren Steuerwohnsitz im Jahr 2012 in Spanien hatten, eine detaillierte Erklärung über ihre im Ausland vorhandenen Vermögenswerte abgeben (Formular 720). Dieses wird dabei in drei Gruppen eingeteilt: Bankkonten, andere Vermögenswerte und Immobilien. Übersteigt der Wert der jeweiligen Gruppe 50.000 Euro, so sind die in dieser Gruppe zusammenzufassenden Werte entsprechend zu deklarieren. Obwohl es sich „lediglich” um eine informative Erklärung handelt, ist ein Höchstmaß an Genauigkeit bei den Angaben geboten, da drakonische Strafen drohen, sollten in der Erklärung, bewusst oder unbewusst, falsche Angaben gemacht oder Vermögenswerte verschwiegen werden. Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese zunächst rein informative Erklärung dem spanischen Finanzamt sehr nützlich sein dürfte, gerade in Bezug auf die wenige Monate später einzureichende



Einkommenssteuererklärung für 2012 (Mai/ Juni 2013), kann doch so leicht überprüft werden, ob im Ausland erzielte Einkünfte wie Dividenden, Zinsen oder Mieteinkünfte auch tatsächlich in Spanien versteuert werden. Gleichwohl stellt das spanische Finanzamt so sicher, dass alle im Ausland vorhandenen Vermögenswerte auch in der Vermögenssteuererklärung für 2012 oder bei eventuellen Schenkungen oder Erbschaften berücksichtigt werden. Das neue Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland, gültig seit 1. Januar 2013 Dieses neue Doppelbesteuerungsabkommen hat zahlreiche Neuerungen mit sich gebracht, die gerade für die Balearen weit reichende Bedeutung haben und die unbedingt im Auge behalten werden müssen, will man vor bösen Überraschungen gefeit sein, insbesondere beim Kauf und Verkauf von Immobilien, Besteuerungen



von Altersrenten, Vermögenssteuer, Informationsaustausch zwischen beiden Ländern und gegenseitiger Amtshilfe beim Eintreiben von Steuern. Neue Eu-Richtlinie 2011/16/UE über die Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Besteuerung Diese neue EU-Richtlinie, anzuwenden seit dem 1. Januar 2013, ist von allergrößter Bedeutung, wird dadurch doch das Bankgeheimnis innerhalb der EU-Staaten vollständig ausgesetzt (auch mit Österreich und Luxemburg). Laut dieser Richtlinie wird spätestens ab 2015 ein zwangsläuﬁger und automatischer Informationsaustausch zwischen den EU-Mitgliedsstaaten stattﬁnden und zwar bezüglich der folgenden fünf Einkommensarten: Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit, Honorare von Führungskräften sowie Geschäftsführern, Lebensversicherungen, Renten und Immobilien sowie daraus resultierende Einkünfte.



Bedeutende Änderungen bei der Besteuerung von Schenkungen und Erbschaften Es ist zu erwarten, dass es in naher Zukunft bedeutende Änderungen auf dem Gebiet der Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzgebung in Spanien geben wird. Bereits am 7. März 2012 hat die Europäische Kommission Klage gegen Spanien vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht (AZ: C-127/12), da die spanische Erbschaftssteuergesetzgebung die Nicht-Residenten in Spanien deutlich benachteiligt – ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht. Mit diesen Änderungen werden Nicht-Residenten in Zukunft sicherlich wesentlich weniger Erbschaftssteuer zu zahlen haben, als dies bisher in Spanien der Fall ist. Daher unser Rat: Treffen Sie zur Zeit keine übereilten Entscheidungen und hüten Sie sich vor Aktionen, die auf lange Sicht eine erheblich höhere Steuerlast zur Folge haben als eine zukünftige Erbschaft. Trotz der nahezu täglich über uns hereinbrechenden Hiobsbotschaften auf dem Gebiet der Steuergesetzgebung in Spanien rufen wir Sie dazu auf, Ruhe zu bewahren! Trotz allem kann die Steuerlast erheblich gesenkt werden – Voraussetzung dazu ist allerdings zum einen, Kurzschlussreaktionen zu vermeiden und zum anderen, die Steuergesetzgebung genau zu kennen und die stetigen Änderungen im Auge zu haben. Unter Berücksichtigung des Steuerwohnsitzes, der zu erwartenden Einkünfte oder des vorhandenen Vermögens kann eine individuell auf jede einzelne Situation zugeschnittene Lösung erarbeitet werden. Dazu ist allerdings unerlässlich, sich in die Hände eines auf internationales Steuerrecht spezialisierten Steuerberaters zu geben. Alejandro del Campo Zafra ist bei DMS CONSULTING Anwalt und Steuerberater. Tel.: 971-72 77 02 Internet: www.consultingdms.com
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Mallorca Zeitung 

31.01.2013 - gestalten VertrÃ¤ge, unterstÃ¼t- zen bei ImmobiliengeschÃ¤ften, rechtlich wie auch steuerrecht- lich, sind Ansprechpartner in Ar- beits-, Miet- und Familienrechts- fragen und klagen â€“ wenn nÃ¶tig. â€“ auch offene Forderungen ein.â€œ Un
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S onderbeilage - Mallorca Zeitung 

30.07.2015 - Mit seinem reichen Vogel bestand ..... ersten bis zum letzten Tropfen eine auÃŸerordentliche Geschichteâ€œ, so Bodega-Leiter Daniel Morales.
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Mallorca Mallorca 

Oficina de Información Turística. Tourist information office ..... Cycle Tourism. Cicloturisme ..... se irán abriendo pa
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I Mallorca - Mallorca Birding Race 2016 

21 oct. 2016 - Stone-curlew (Burhinus oedicnemus) ... Para participar solo hay que crear un equipo de entre 3 y 5 person










 


[image: alt]





Limmattaler Zeitung 

ben Uhr morgens anzurufen, um ihm den Bescheid mitzuteilen. Das Tele- fon brachte ihm die Erlösung. Offensichtlich haben die Gemein- deräte damals eine ...
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Fenster schlieÃŸen. Ausschnitt drucken. ePaper http://epaper03.niedersachsen.com/epaper/img.html?zeitung=OP&ekZei... 1 von 1. 06.11.2014 11:35.
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mallorca 2017 t1 
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Wanderungen - Mallorca-majorca.de 

in den Hafen von Alexandria leiten sollte. Diese. Funktion haben LeuchttÃ¼rme auch in unserer. Zeit beibehalten. Die LeuchttÃ¼rme Mallorcas, mit Ausnahme.
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Badischen Zeitung 

Auf dem Korruptionsindex (2014) Ã¤hnelt, Giraffen zupfen mit ihren langen sonst Ã¼bliche Eimer-Dusche unter freiem von Transparency International belegt ...
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Deine Zeitung 

kann zum Mobber werden. Von Jacqueline GrÃ¼newald. %BT 8PSU v.PCCJOHi. LPNNU BVT EFN &OHMJ. TDIFO VOE CFEFVUFU vBO. QÃšCFMOi PEFS vCFMÃŠTUJ. HFOi "VDI JO EFS EFVU. TDIFO 4QSBDIF HJCU FT. FJO ÃŠIOMJDIFT 8PSU &JO .PC JTU FJOF HSPâ€¢F (SVQ. QF WPO [PSOJ
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Lebensmittel Zeitung 

dem die Genossenschaft in hallen beâ€” reits als fÃ¼hrender WeiÃŸweinâ€”Produâ€” zent gilt. stehen jetzt weit entfernte. MÃ¤rkte im Fokus, wie die Vereinigten.
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Deine Zeitung 

Ganz oft, wenn ihr uns schreibt oder wir in einer. Schulklasse zu Besuch sind, wollt ihr wissen: vHat Kru schel Freunde oder eine Fa milie i Die Antwort ist: Nein. Kruschel ist ein Zeitungs monster o und bislang das einzige seiner Art. Deshalb hat si
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eisenbahnfahrer mallorca alle eisenbahnen 

device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps ... toread books that you download than to buy them.
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218 m2 - First Mallorca 

Approx. built area/ Ã�rea construida aproximada. 218 m2 *. Obergeschoss 92 m2 ... Roof terrace 70 m2. Terraza azotea 70 m2. Multifunktional-Geschoss 116 m2.
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211 m2 - First Mallorca 

First floor 90 m2. Primera planta 90 m2. Erdgeschoss 104 m2. Ground floor 104 m2. Planta baja 104 m2. Untergeschoss 44 m2. Basement 44 m2. SÃ³tano 44 m2.
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211 m2 - First Mallorca 

Plano orientativo sujeto a modificaciones en el proyecto por motivos de tramitaciÃ³n de licencia de obras municipal y/o por motivos de proceso constructivo.
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Mallorca anders erleben 

Drei Uhr in der FrÃ¼h. Der Wecker klingelt bei uns in Frankfurt. ... unseren Bus, der uns zu unserem Hotel in. Port de Soller ... Bucht mit anschlieÃŸender Schlucht.
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Diario de Mallorca 

8 mar. 2016 - creta del sufrimiento, tal y como explica el especialista, se aplican diferentes terapias adaptadas a cada
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und Radmechaniker Mallorca - Pro.TrainingTours 

Als Radmechaniker bist du u.a. zustÃ¤ndig fÃ¼r: â€¢. Verwaltung, Wartung und Ausgabe der MietrÃ¤der. Der Lohn: â€¢. An- und Abreisekosten zum Zielort, freie Kost und ...
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und Radmechaniker Mallorca - Pro.TrainingTours 

Koordinierung der Flughafentransfers. â€¢. Administrative UnterstÃ¼tzung der Campleiter und Trainer. â€¢. Optimierung der Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie ...










 


[image: alt]





Aucanada, Mallorca - GRUP MCF 

El chalet está situado a corta distancia del puerto deportivo, restaurantes, campo de golf y rutas de bicicletas y excur
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Gestrandet auf Mallorca - Buch.de 

Hat Robert wieder was gemacht?â€œ â€žHera, er ist es! Hera, jetzt weiÃŸ ich, dass es sowas gibt! Und dann noch auf Mallorca â€¦! Es ist eh schon alles klar â€“ ich fliege!
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mallorca 2017 2t 












 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














